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Artikel 14:  [Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen]

(1) Die Union entwickelt eine justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen, die auf dem

Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen

sowie öffentlicher Urkunden basiert. Diese Zusammenarbeit umfasst den Erlass der dafür

notwendigen von Maßnahmen zur Angleichung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften mit

etwaigen grenzüberschreitenden Bezügen.

Explanation (if any) :


